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(2) In schweren Fällen kann auf lebenslängliche Frei
heitsstrafe erkannt werden.

§97
Landesverrat

(1) Wer Staatsgeheimnisse an einen Geheimdienst oder 
eine andere Einrichtung einer fremden Macht verrät, für 
sie beschafft oder wer sie der Öffentlichkeit zugänglich 
macht und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils 
für die Deutsche Demokratische Republik herbeiführt, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.
(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
(3) In schweren Fällen kann auf lebenslängliche Frei
heitsstrafe erkannt werden.
(4) Staatsgeheimnisse im Sinne dieses Gesetzes sind Tat
sachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer 
fremden Macht geheim gehalten werden müssen, um die 
Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicher
heit der Deutschen Demokratischen Republik abzuwenden.

§98
Landes verräterische Agententätigkeit

(1) Wer zum Nachteil der Deutschen Demokratischen Re
publik für einen Geheimdienst einer fremden Macht eine 
geheimdienstliche Tätigkeit ausübt, sich für eine solche 
Tätigkeit anwerben läßt oder zur Mitarbeit anbietet, wird 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren

• bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§99
Terror und Sabotage

(1) Wer
1. bewaffnete Anschläge oder Geiselnahmen oder Spren

gungen durchführt, Brände legt oder schwere Zerstö
rungen oder Havarien herbeiführt oder andere Ge
waltakte begeht;

2. Einrichtungen oder Anlagen der Landesverteidigung 
zerstört, vernichtet, schwerwiegend beschädigt, un
brauchbar macht oder dem bestimmungsgemäßen Ge
brauch entzieht;

3. unter Mißbrauch seiner Funktion oder beruflichen 
Stellung die Post, öffentlichen Zwecken dienende Fern
meldeanlagen, dem öffentlichen Verkehr dienende Un
ternehmen oder Anlagen, für die Versorgung der Be
völkerung lebenswichtige Unternehmen oder Dienst
stellen, Anlagen, Einrichtungen oder Gegenstände, die 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dienen, ganz 
oder zum Teil außer Tätigkeit setzt oder den bestim
mungsmäßigen Zwecken entzieht,

um die verfassungsmäßige Ordnung der Deutschen Demo
kratischen Republik anzugreifen, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter zwei Jahren bestraft.
(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
(3) In schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheits
strafe erkannt werden.

§ 100 

Schwere Fälle
Ein schwerer Fall der in den §§ 96, 97 und 99 genannten 
Straftaten liegt vor, wenn die Tat
1. den Frieden, die verfassungsmäßige Ordnung, die 

Volkswirtschaft oder die Verteidigungskraft der Deut
schen Demokratischen Republik in hohem Maße ge
fährdet;

2. im Verteidigungszustand begangen wird;
3. den Tod eines Menschen verursacht oder das Leben 

einer Vielzahl von Menschen gefährdet.

§101
Aufforderung zur Begehung von Straftaten 

gegen die verfassungsmäßige Ordnung
Wer zur Begehung von Straftaten gegen die verfassungs

mäßige Ordnung der Deutschen Demokratischen Repu
blik gemäß §§ 99, 104 und 105 öffentlich auffordert, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

§102
Verfassungsfeindlicher Zusammenschluß

(1) Wer einer Partei oder einer anderen politischen Ver
einigung, die aufgrund ihrer verfassungsfeindlichen Ziel
stellung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
verboten worden ist, weiter angehört, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer trotz gerichtlichen Verbotes einen solchen verfas
sungsfeindlichen Zusammenschluß organisiert, fördert 
oder aufrechterhält, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§103
Verherrlichung des Nationalsozialismus und 

verfassungswidrige Diskriminierung
(1) Wer
1. öffentlich nationalsozialistisches Gedankengut vertritt 

oder den Militarismus verherrlicht;
2. gegen nationale, ethnische, rassische oder religiöse 

Gruppen hetzt,
um die verfassungsmäßige Ordnung der Deutschen Demo
kratischen Republik anzugreifen, wird mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

Nötigung fahrender Repräsentanten 
§104

(1) Wer gegen den Präsidenten, den Präsidenten der 
Volkskammer oder gegen den Ministerpräsidenten der 
Deutschen Demokratischen Republik Gewalt anwendet 
oder sie mit Gewalt bedroht, um sie an der Ausübung 
ihrer verfassungsmäßigen Tätigkeit zu hindern, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§105
(1) Wer gegen einen führenden Repräsentanten eines an
deren Staates, einer ausländischen oder einer internationa
len Organisation während seines Aufenthaltes in der 
Deutschen Demokratischen Republik Gewalt anwendet 
oder ihn mit Gewalt bedroht, um ihn an der Ausübung 
seiner Aufgaben und Befugnisse zu hindern, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft
(2) Der Versuch ist strafbar.

§106
Außergewöhnliche Strafmilderung 

und Absehen von Strafe
Bei den in diesem Kapitel genannten Straftaten kann 
auf eine geringere als die angedrohte Mindeststrafe er
kannt oder es kann von Strafe abgesehen werden, wenn 
sich der Täter den Strafverfolgungsorganen stellt und die 
Straftat offenbart.“
§§ 107 bis 111 werden aufgehoben.

39. § 123 letzter Satz wird gestrichen.
40. § 126 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:

„(1) Wer mit Gewalt gegen einen Menschen oder durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben oder Ge
sundheit eine fremde bewegliche Sache einem anderen in 
der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig zuzu
eignen oder sich auf die gleiche Weise den Besitz von 
ihm entwendeter Sachen zu sichern sucht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.“

41. § 128 Abs. 1 Ziff. 4 wird wie folgt gefaßt:
„4. eine schwere Vermögensschädigung verursacht wor

den ist,“


